
 

 
 
 

Vorlage-Nr. 
4136/2009 

Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
I/02-8/0 

 Freigabedatum 
01.10.2009 

 

Beschlussvorlage 

 

zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
 
Betreff 
Benennung eines Bezirksvertreters/einer Bezirksvertreterin und eines Vertreters/einer 
Vertreterin zur Teilnahme an den Sitzungen des Gestaltungsbeirates, Wahlperiode 2009 
bis 2014 
 

 
Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 8 (Kalk) 
 
 
 
Beratungsfolge  Abstimmungsergebnis 
 
Gremium 

 
Datum/ 
Top 

zugestimmt 
Änderungen 
s. Anlage 
Nr.

abge-
lehnt 

zu-
rück-
ge-
stellt

 
verwiesen in 

ein-
stim-
mig 

mehr- 
heitlich 
gegen 

Bezirksvertretung 8 (Kalk) 22.10.2009       

 
 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Die Bezirksvertretung Kalk benennt folgenden Bezirksvertreter/folgende Bezirksvertreterin und 
einen Vertreter/eine Vertreterin zur Teilnahme an den Sitzungen des Gestaltungsbeirates für die 
Wahlperiode 2009 bis 2014, sofern Projekte aus dem Stadtbezirk Kalk betroffen sind: 
 
 
___________________________ 
 
 
___________________________ (Vertreter/Vertreterin) 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

    €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Nach Ziffer 3, Absatz 3 der Geschäftsordnung des Gestaltungsbeirates der Stadt Köln neh-
men u. a. je ein Mitglied der Bezirksvertretung der Stadtbezirke 1 bis 9, nur zu Projekten aus 
ihrem Stadtbezirk, ohne Stimmrecht an den Sitzungen des Gestaltungsbeirates teil. 
 
Aus diesem Grunde ist durch die Bezirksvertretung Kalk ein Bezirksvertreter/eine Bezirks-
vertreterin und ein Vertreter/eine Vertreterin zur Teilnahme an den Sitzungen des Gestal-
tungsbeirates für die Wahlperiode 2009 bis 2014 zu benennen. 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 1 
 
 


